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6.3.2 Basiswert Acker 

Unter Berücksichtigung aller wertbestimmenden Faktoren und der Marktlage 

ist am Wertstichtag ein durchschnittlicher Lagewert für Acker in der Gemar­

kung Altfraunhofen ohne Ortsnähe und mit überwiegend mittleren Wertfakto-

ren45 von 

(16,00 €/m2 + 16,61 €/m2
) /2= 16,31 €/m2 

angemessen und marktgerecht. 

rd. 16,30 €/m 2 

Die individuellen Eigenschaften und wertbildenden Faktoren des zu bewerten­

den Grundstücks werden durch Zu-/Abschläge vom Basiswert berücksichtigt. 

6.4 Werteinstufung 

Vor der Werteinstufung werden die wertbestimmenden Merkmale der Bewer­

tungsfläche zusammengefasst. 

Flurstück Nr. 876 

Gemarkung: 

Größe: 

Lage: 

Art der Nutzung: 

Maß der (baulichen) 
Nutzung: 

Bonität: 

Ausformung : 

Oberfläche: 

Zuwegung: 

Altfraunhofen 

8.940 m2 

westlich von Altfraunhofen und Aufham , südlich von 

Münchsdorf und der St 2054, östlich der B 15, siehe 

Anlagen 1 bis 2.1 

Acker 

unbebaut 

61 BP 

nahezu rechteckig 

von Süd nach Nord abfallend , z.T. stärker (Erosions­
gefahr) , im südlichen Teil von Westen nach Osten 
leicht abfallend 

nördlich über Grasweg aus westlicher Richtung oder 
von St 2054 über verrohrten Graben, südlich über 
west-/östlich verlaufenden Feld-/Grasweg 

45 Bonität ca. 47 bis 57 BP (0 51 BP), Größe ca. 0,7 bis 3,5 ha, Ausformung eher (leicht) 
unregelmäßig, Oberfläche überwiegend geneigt, Zuwegung vorhanden. 
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Erschließung: nicht erschlossen im abgaben- und beitragsrecht­
lichen Sinn 

Immissionen: keine messbar wertbeeinflussenden in Bezug auf die 
derzeitige Nutzung 

Rechte, Belastungen 
Grundbuch, Abt. 11: Zwangsversteigerungsvermerk, siehe Kapitel 3.1. 

Ökologische Altlasten: kein Verdacht 

Planerische 
Darstellung : 

Bebauungsplan : 

Entwicklungs­
und Grundstücks­
zustand/Qualität: 

Werteinstufung 

Fläche für die Landwirtschaft im planerischen 
Außenbereich gem. § 35 BauGB 

nein 

Fläche für die Landwirtschaft gem. § 3 (1) 
ImmoWertV, Acker 

Einerseits ist die Ausformung günstig , andererseits ist die Größe von unter 

einem Hektar unterdurchschnittlich . Die beiden Merkmale neutralisieren sich. 

Es wird kein Zu- und kein Abschlag vorgenommen . Das Grundstück hat eine 

(leicht) überdurchschnittliche natürliche Ertragsfähigkeit. Dafür kommt ein 

geringer Zuschlag zum Ansatz. Die Oberfläche ist geneigt bis z.T. stärker 

geneigt. Damit ist eine Erosionsgefahr gegeben, die bei der Bewirtschaftung 

bzw. entsprechenden Nutzung berücksichtigt werden muss. Da geneigte 

Flächen regionstypisch und in den Kaufpreisen enthalten sind , erfolgt aus die­

sem Grund nur ein geringer Abschlag vom Basiswert. Einige der Vergleichs­

grundstücke liegen wie das zu bewertende Flurstück in einem gelben Gebiet 

(siehe Kapitel 4.1.6 und 6.3.1.1). Ein messbarer Werteinfluss konnte anhand 

der Vergleichspreise nicht festgestellt werden . Deshalb wird kein Abschlag 

vom Basiswert für die Lage in einem gelben Gebiet vorgenommen. 
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Der Verkehrs-/Marktwert ergibt sich wie folgt: 

Verkehrs-lMarktwert Flurst. Nr. 876 

Basiswert Acker 
Zu-/Abschläge wegen 
Bonität 61 BP 
Größe, Ausformung, Nutzbarkeit 
Oberfläche 
Zuwegung 
Sonstiges 
Verkehrs-/Marktwert unbelastet 

Acker unbelastet 
8.940 m2 

7 Ergebnis 

x 

2,50% 
0,00% 

-2,50% 
0,00% 
0,00% 

16,30 €/m2 

Seite - 35 -

Wert 
€1m 2 

16,30 

0,41 
0,00 

-0,41 
0,00 
0,00 

16,30 

= 145.722,00 € 

Aufgrund der gutachterlichen Ermittlung beträgt der Verkehrs-/Marktwert 

(unbelastet) der zu bewertenden Ackerfläche am Wertstichtag insgesamt: 

Größe 
Verkehrs-/Marktwert 

Flurst. Nr. unbelastet 
m2 € €1m 2 

876 8.940 145.722,00 16,30 
gerundet 145.700,00 
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Das Gutachten wurde ausschließlich für den angegebenen Zweck erstellt und 

begründet keine Schutzwirkung zugunsten Dritter. Eine Haftung gegenüber 

Dritten aus diesem Gutachten wird daher ausgeschlossen . 

Aufgestellt: 

84079 Bruckberg, den 28.05.2024 

Matthias Biederbeck, Dipl.-Ing ., 
Partner 
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Altfraunhofen mit Legende 

Nicht maßstäblich 
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Anlage 4.0 

Bild Nr. 1 

Flurst. Nr. 876 

Acker 

Standort Nord­
westecke mit Blick 
in Richtung Süden 

Von Süden nach 
Norden abfallend 

Im nördlichen 
Bereich relativ 
flach geneigt 

Bild Nr. 2 

Flurst. Nr. 876 

Acker 

Standort Nordost­
ecke mit Blick in 
Richtung Süden 
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Bild Nr. 3 

Grasweg parallel 
zur St 2054 

Blickrichtung vom 
Flurst. Nr. 876 in 
Richtung Westen 
zur B 15 

Bild Nr. 4 

Grasweg parallel 
zur St 2054: 
Endet am Flurst. 
Nr. 876 

Blickrichtung 
Osten 



Anlage 4.2 

Bild Nr. 5 

Flurst. Nr. 876 

Zufahrt von der 
St 2054 im nord­
östlichen Teil über 
verrohrten Graben 

Bild Nr. 6 

Flurst. Nr. 876 

Grasweg entlang 
südlicher Grenze 

Weg fällt leicht 
von Westen nach 
Osten ab 
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Bild Nr. 7 

Flurst. Nr. 876 

Standort im Süden 
mit Blickrichtung 
Norden 

Acker fällt im süd­
lichen Teil leicht 
von Westen nach 
Osten und leicht 
von Süden nach 
Norden ab 

Bild Nr. 8 

Flurst. Nr. 876 

Blickrichtung 
nach Norden 

Von der Kuppe 
aus stärker 
abfallend 


